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DER LANDESBEAUFTRAGTE FÜR DEN DATENSCHUTZ UND DIE INFORMATIONSFREIHEIT 

 

  

BUẞGELDSTELLE 

 
LfDI Baden-Württemberg · Postfach 10 29 32 · 70025 Stuttgart   

 
Herrn David Heimburger 
 
Per E-Mail 

Datum 

Name 

Durchwahl 

Aktenzeichen 

16. Dezember 2022 

LfDI 

0711/615541-00 

0221.4-16/138 

(Bitte bei Antwort angeben) 

 

 

Auskunftsverfahren gem. § 7 Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG) 

 

 

Sehr geehrter Herr Heimburger, 

 

der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI) Ba-

den-Württemberg – Bußgeldstelle – erlässt den folgenden  

 

B e s c h e i d: 

 

1. Der Antrag vom 06. Oktober 2022 wird abgelehnt.  

 

2. Die Entscheidung ergeht gebührenfrei.  

 

 

Begründung: 

 

Der beantragte Informationszugang kann nicht gewährt werden. Das LIFG findet für 

den Zugang zu dem im Ordnungswidrigkeitenverfahren erlassenen Bußgeldbescheid 

keine Anwendung. Das Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informati-

onsfreiheit ist – soweit er in Bußgeldverfahren als Verfolgungsbehörde tätig wird – 

keine informationspflichtige Stelle im Sinne von § 1 Abs. 2 LIFG: Er übt in dieser 

Funktion keine materielle Verwaltungstätigkeit aus, sondern unterliegt insoweit – wie 
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die Strafverfolgungsbehörden – nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 LIFG nicht dem Anwendungs-

bereich des LIFG. Dies gilt vorliegend wegen des Verweises des § 41 Abs. 2 BDSG 

in das Ordnungswidrigkeitengesetz und die Strafprozessordnung auch für Geldbu-

ßen nach Art. 83 DS-GVO (vgl. VG Stuttgart, Urteil vom 29.09.2022, Az. 14 K 

5332/20). Im Übrigen ist wegen der Vorrangregelung des § 1 Abs. 3 LIFG der Zu-

gangsanspruch nach LIFG neben den Regelungen des § 475 StPO i.V.m. §§ 46 

Abs. 1, 49b OWiG ausgeschlossen (VG Stuttgart, a.a.O.). 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats beim Verwaltungsgericht Stutt-

gart, Schellingstraße 15, 70174 Stuttgart (Postanschrift: Postfach 105052, 70044 

Stuttgart) Klage erhoben werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

des Landesbeauftragten für den Datenschutz und  

die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 

 

 


